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V E R O R D N U N G 
 
Gemäß § 43 Abs. 1 a und § 94 b lit. b) der StVO 1960 wird für Arbeiten der Straßenmeistereien 
Gmunden und Bad Ischl sowie der Tunnelbetriebsleitung Gmunden zur Erhaltung, Pflege und 
Reinigung der Straßen und öffentlicher Einrichtungen im Bezirk Gmunden und zwar für 
nachstehende Straßenzüge: 
 
Straßenmeisterei Gmunden: 
 

Gmundener Straße B 144, km 5,003 bis km 21,811 
Salzkammergutstraße B 145, km 19,521 bis km 41,000 
Großalm Landesstraße L 544, km 0,000 bis km 14,856 
Aurachtal Landesstraße L 1302, km 0,000 bis km 11,275 
Bichlhof Landesstraße L 1300, km 0,000 bis km 1,569 
Buchberg Landesstraße L 1298, km 0,000 bis km 6,069 
Desselbrunner Landesstraße L 1263, km 0,000 bis km 3,955 
Gmundnerberg Landesstraße L 1301, km 0,000 bis km 3,788 
Ohlsdorfer Landesstraße L 1303, km 0,000 bis km 7,078 
Reindlmühl Landesstraße L 1299, km 0,000 bis km 4,230 
Bad Wimsbach-Neydhartinger Landesstraße L 1312, km 0,000 bis km 3,654 
Sonnstein Straße L 1294, km 0,000 bis km 1,697 
Scharnsteiner Straße B 120, km 0,000 bis km 19,907 
Almsee Landesstraße L 549, km 0,000 bis km 20,332 
Pettenbacher Landesstraße L 536, km 7,976 bis km 15,432 
Eberstalzeller Landesstraße L 1242, km 14,121 bis km 18,164 
Gmöser Landesstraße L 1311, km 0,000 bis km 4,368 
Kranichsteger Landesstraße L 1308, km 0,000 bis km 9,603 
Laudachsee Landesstraße L 1305, km 0,000 bis km 3,850 
Laudachsee Landesstraße L 1305, km D 0,000 bis km D 1,537 
Lindacher Landesstraße L 1309, km 0,000 bis km 10,572 
Vorchdorfer Landesstraße L 1306, km 0,000 bis km 12,202; 
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Straßenmeisterei Bad Ischl: 
 
Salzkammergutstraße B 145, km 41,000 bis km 76,842 
Weißenbacher Straße B 153, km 6,565 bis km 13,744 
Wolfgangsee Straße B 158, km 44,691 bis km 50,870 
Paß Gschütt Straße B 166, km 32,767 bis km 51,025 
Hallstättersee Landesstraße L 547, km 0,000 bis km 13,500 
Hallstatt Landesstraße L 548, km 0,000 bis km 1,335 
St. Wolfgang Landesstraße L 546, km 0,000 bis km 12,708 
Ausästung der St. Wolfgang Landesstraße L 546_8_A1, km 0,000 bis km 1,238 
Dachsteinseilbahn Landesstraße L 1290, km 0,000 bis km 2,300 
Gosausee Landesstraße L 1291, km 0,000 bis km 5,790 
Rettenbachtal Landesstraße L 1295, km 0,000 bis km 2,648 
Schwarzensee Landesstraße L 1293, km 0,254 bis km 4,873 und 
Offensee Landesstraße L 1296, km 0,000 bis km 9,959 
Langbathsee Landesstraße L 1297, km 0,000 bis km 8,522 
 
 
Tunnelbetriebsleitung Gmunden: 
 

alle Landesstraßen B und L im Bezirk Gmunden 
 
laut beiliegenden Regelplänen, die als ergänzender Bestandteil dieser Verordnung gelten, für die 
Dauer der Durchführung der Arbeiten im Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 verordnet.  

 
Arbeitsfahrten 
 

§ 1 

Regelplan A1 und A2 
 

Bei Arbeitsfahrten hat der Verkehr bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / 
Warnleitanhänger durch weißen Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benützen 
("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach unten in Richtung des freien 
Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
 
Arbeitsstellen kürzerer Dauer 
 

§ 2 

Darstellung einer Einengung 
Regelplan KD 

 
Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 
Arbeitsbereich links vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
 
 

 
§ 3 

Sperre eines Fahrstreifens (Freiland) – Regelung mittels Signalscheibe 
Regelplan KF 

 
1. Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhänger durch 

weißen Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benützen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit 



 
 

 
 
 
  Seite 3 
 

einem schräg nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 
52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
 

2. Für den Bereich der Arbeitstätigkeit ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 
30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, 
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m 
verboten  („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ und „Ende der 
Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StVO 1960). 

 
3. Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen 

(§ 40 StVO 1960). 
 
 

§ 4 

Sperre eines Fahrstreifens (Ortsgebiet) – Regelung mittels Signalscheibe  
Regelplan KO 

 
1. Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug/Warnleitanhänger durch 

weißem Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benützen („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ 
mit einem schräg nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil 
gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 

 
2. Für den Bereich der Arbeitstätigkeit ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 

km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede 
von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ und „Ender der Geschwindigkeitsbeschränkung“ 
gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StVO 1960). 
 

3. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach 
dem Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten „Halten und Parken verboten“ gemäß 
§ 52 lit. a Ziff. 13 b StVO 1960). 
 

4. Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen 
(§ 40 StVO 1960). 
 

 
Arbeitsstellen längerer Dauer 
Freiland 
 

§ 5 

Darstellung einer Einengung 
Regelplan LD 

 
Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 
Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
 
 

§ 6 
Arbeiten ohne Einengung des Fahrstreifens 

Regelplan LF1 
 

100 m vor bis 100 m nach dem Arbeitsbereich ist für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen das 
Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 
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70 km/h“ und „Ender der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 und 10 b StVO 
1960). 
 
 

§ 7 

Arbeiten mit geringer Einengung 
Regelplan LF2 

 
1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeits-
beschränkungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 

 
2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h 

und 50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten 
einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende von 
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 
 

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, 
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, 
Restfahrbahnbreite < 6,00 m und > 5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m 
verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und 
„Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 
StVO 1960). 
 

4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 
Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
 
 

§ 8 
Sperre eines Fahrstreifen – Regelung mittels Wartepflicht 

Regelplan LF3 
 

1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ 
gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 

 
2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h 

und 50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten 
einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende von 
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 
 

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, 
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie 
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 
km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 
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4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 
Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
 

5. Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benützen, 
haben vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten 
(„Wartepflicht bei Gegenverkehr“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960). 
 

 
§ 9 

Sperre eines Fahrstreifen – Regelung mittels VLSA 
Regelplan LF4 

 
1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ 
gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 

 
2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h 

und 50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten 
einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende von 
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 
 

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, 
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie 
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 
km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 

 
4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 

Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 

 
5. Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 

StVO 1960). 
 
 

§ 10 

Arbeiten unter Verkehr 
Regelplan LF5 

 
1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ 
gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 

 
2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h,  

50 m vor dem Arbeitsbereich das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h und 
25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich das Überschreiten einer 
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende von 
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). 
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Arbeitsstellen längerer Dauer 
Ortsgebiet 
 

§ 11 

Arbeiten mit geringer Einengung 
Regelplan LO2 

 

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn 
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende der 
Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 

 
2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, 
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, 
Restfahrbahnbreite < 6,00 m und > 5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m 
verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und 
„Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 
 

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 
Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 

 
4. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach 

dem Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 
52 lit. a Ziff. 13 b StVO 1960). 
 

 
§ 12 

Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels Wartepflicht 
Regelplan LO3 

 
 

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn 
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende der 
Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 

 
2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, 
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie 
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 
km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ 
gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 

 
3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 

Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 
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4. Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benützen, 

haben vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten 
(„Wartepflicht bei Gegenverkehr“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960). 
 

5. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach 
dem Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 
52 lit. a Ziff. 13 b StVO 1960). 
 

 
 

§ 13 
Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels VLSA 

Regelplan LO4 
 

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn 
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende der 
Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 

 
 
2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, 
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie 
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 
km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ 
gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 

 
3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am 

Arbeitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 

 
4. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach 

dem Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 
52 lit. a Ziff. 13 b StVO 1960). 
 

5. Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 
StVO 1960). 

 
 

§ 14 
Arbeiten unter Verkehr 

Regelplan LO5 
 

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn 
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende der 
Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960). 

 
2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h verboten 
(„Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und „Ende 
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von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 
1960). 

 
3. Am Ende des Arbeitsstellenbereiches sind die vorher bestandenen Verkehrsregelungen  
 wieder in Kraft zu setzen. 

 
§ 15 

Regelung mittels VLSA 
Regelplan FO2 

 
Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 
StVO 1960). 

 
 
 
Geh- und Radverkehrsanlagen 
 
 

§ 16 
Trennung einer Geh- und Radverkehrsanlage – 

Radfahrer im Mischverkehr 
Regelplan GR2 

 
1. Radfahrer auf der Radfahranlage haben 5 m vor dem Arbeitsbereich den nächst gelegenen 

Fahrstreifen der Fahrbahn zu benützen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg 
nach links unten geneigtem weißen Pfeil gemäß § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960). 

 
2. Der Verkehr auf dem der Radfahranlage nächst gelegenen Fahrstreifen hat 5 m vor Beginn 

des Arbeitsbereiches beim Ableitungsbereich der Radfahrer links vorbeizufahren 
("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigtem weißen Pfeil 
gemäß § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960). 

 
3. Der neben dem Arbeitsbereich verbleibende Bereich auf der Radfahranlage wird für die Dauer 

der Arbeiten als Gehweg erklärt ("Gehweg" gemäß § 52 lit. b Ziff. 17 StVO 1960). 
 
 

§ 17 

Trennung einer Geh- und Radverkehrsanlage – 
Radfahrer innerhalb einer Absperrung 

Regelplan GR2 
 

Beim Sicherheits- und Arbeitsbereich der Radfahranlage wird der Fußgänger- und Fahrradverkehr 
getrennt geführt ("Geh- und Radweg" gemäß § 52 lit. b Ziff. 17 a lit. b StVO 1960). 

 
 

§ 18 
Kundmachung 

 
1. Diese Verordnung wird gemäß § 44 StVO 1960 durch die in Klammer angeführten 

Straßenverkehrszeichen entsprechend den RVS Regelplänen kundgemacht und tritt mit deren 
Anbringung in Kraft. Ist die Arbeitsstelle im Bereich der Einmündung einer Straße gelegen, so 
sind die im Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmündenden 
Straße mit einer Zusatztafel mit einem in beide Richtungen weisenden schwarzen Pfeil 
anzuzeigen. 
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2. Die Organe des Straßenerhalters bzw. des beauftragten Bauführers sind gemäß § 43 Abs. 1 a 

2. Satz StVO 1960 ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen und 
zeitlichen Umfang der von der Behörde verordneten Verkehrsmaßnahmen durch die 
Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Straßenverkehrszeichen zu bestimmen. 
Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) beziehungsweise 
Entfernung der Straßenverkehrszeichen ist von den Organen in einem Aktenvermerk (§ 16 
AVG 1950) festzuhalten und auf Verlangen der Behörde vorzulegen. Arbeiten, die 
voraussichtlich zu erhöhten Verkehrsbehinderungen führen werden, sind im Vorhinein mit der 
Behörde abzustimmen. 

 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Für den Bezirkshauptmann: 
 
 
Michael Niedermaier 
 
 
Ergeht an: 
1. Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, 

Abt. Straßenneubau- und -erhaltung 
2. Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr,  

Abt. Brücken- und Tunnelbau 
3. Straßenmeisterei Gmunden 
4. Straßenmeisterei Bad Ischl 
5. Tunnelbetriebsleitung und Tunnelüberwachungszentrale Oberösterreich 
 
 
nachrichtlich an: 
 
6. bis 26. alle Gemeindeämter des Bezirkes Gmunden 
27. Bezirkspolizeikommando Gmunden 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-gm.post@ooe.gv.at oder an die 
Bezirkshauptmannschaft Gmunden, Esplanade 10, 4810 Gmunden, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr):  Mo, Mi, Do, Fr 07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr, Informationen rund um die Uhr erhalten Sie 
auch im Internet unter www.bh-gmunden.gv.at. Bei persönlichen Behördengängen bitte wenn möglich einen Termin vereinbaren. Unsere 
Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 Uhr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhgmunden.htm. 
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